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• II-SS2 der Beilagen zu den Stenographischen Pi.1tokollendes Nationalrates 

REPUBLIK OSlERRE1CH . 
XIV. GeseLzgcbungsperiode 

BUNDESMINISTERIUM 
FO RlAN 0 E SVE RiEI 0 I GU I\l G 

Zahl 2.454-Leg/76 

Expertengutachten und Auftragsforschung; 
. Anfrage der Abgeordneten Dr. BUSEK und 
Genossen an den Bundesroillister für Lan­
desverteidigung, Nr. 183/J 

Herrn 

Präsidehten des Nationalrates 

Parlament 
1010 Wie n 

.fS6 JAS 

1976 -04~ 23 

zu "'3 iJ 

In Beantwortung der seitens der Abgeordneten 
zum Nationalrat Dr. BUSEK, Dr.BIENK, Dr. ERMACORA, 
Dro GRUBER und Genossen am 26. Feber 1976 einge­
brachten, an mich gerichteten Anfrage Nr. 183!J, 
betreffend Expertengutachten und Auftragsforschung, 
·oeehre ich mich folgendes roi tzuteilen: 

Die seit dem Jahre 1970 im Amt befindliche Bun­
desregierung hat, w1f; auch die Berichte gemäß § 24 
Abs. 3 des Forschungsförderungsgesetzes BGBl. Nr. 
3'77/1967 an den Nationalrat erkennen lassen, der 
Forschungs- und Forschungsförderungspolitik·ein 
besonderes Augenmerk geschenkt. 

So wurde Unter anderem auch eine kooperative 
Forschungspolitik angestrebt, in der Wissenschaft, 
Wirtschaft und Staat zusammenwirken. 

Mit der von der österreichischen Bundesre.gierung 
im Jahre 1972 beschlossenen österreichischenFor~ 
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schungskonzeption 'iolTurcte dem BemUhen Rechnu.ng getragen, 

. vlissenschaft 1.l..11.d Forschung als \'~esentliche Instrumente. 

zur Lösung jener Probleme einzusetz,3n, mit denen heute 
wel twei t 'VJissenschaft, if.lirtschaft und Gesellschaft 
konfrontiert sind. 

Die AnkU ... '1.digung, durch einen ~lehrphasenplan ein 
Forschungsorganisationsgesetz erarbeiten zu lassen, 
ergibt sich aus der No bJendigke i t und' der Bedeutung, 
die einer Koordinierung der Forschung zul{ommt. 'Die 

Frage der Forschun.gsorganisation kann nämlich nicht 
,statisch, sondern sie muß dynamisch gesehen werden. 

Durch die Bereitstellung der erforderlichen Ressourcen 
\-iar eine Voraussetzung für eine aktive, an den Be­
dürfnissen von lVissenschaft., Gesellschaft und v:irt­

schaft orientierte 'tTissenschafts- und Forschungs­
politik geschaffen. Aber darüber hinaus war Koordi­

nation, Planung und Konzeption im Wissenschafts- und 
Forschungsbereich notwendig. In gemeinsamer Arbeit 
von Wissenschaftern, Wirtschaftern und Verwaltungs­
fachbeamten vlurde zum ersten r'1al in öster'reich eine 
Rahmenf'orschungskonzeption ausgearbeitet und ein 

Katalog operationeller forschungspolitischer Maßnahmen 

erstell t, d.h. ~ daß in Oster-reich erstmals eine nach 
Konzepten. geplante Wissenschafts- und Forschungs­
politik betrieben wird. 

Die erfolgreiche Real.isierung der Zielsetzungen 
der österreichischen. Forschungskonzeption war aber 
nur durch eine großzügigeVerbesse~ung der Forschungs­
finanzierung durchöffentliche Hand möglich. So hat 
der Bund seine Aufgaben für Forschung und Entwicklung' 

. . . '. . 

. von 1.355 Mio Schil11ngin 1970 auf 3.721 Mio Schillirig 
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in 1976 erhöht. Vergli'chen mit 1970 wird der Bund 

somit 1976 das rund 2,7-fa-che für Forschung und Ent­
wicklung ausgeben. Der Anteil der Forschungsausgaben 
des Bundes am Bu..'1desh&ushal t konnte im gleichen Zei t­
raum von 1,36 auf 1,73 % gesteigert \'.;erden und\'lider-. 
spiegel t die Priorität, die Forschurig '.md Entwicklung 
e:tngeräumt wurde. 

Insgesamt stiegen die Forschungs,... und Entwicklungs­
ausga.ben (öffentliche Hand und Wirtschaft) von 0,94 % 
des Bruttonationalproduktes in 1976 auf 1,21 % an. 

Diese Erfolge konnten nur dank einer verstärkten 
Koordinierung zwischen den Ressorts erreicht \verden. 
Die.ser Koordinierung dj.enen neben interministeriellen 
Komitees und Expertengruppen inhaltlich thematische 
Koordinierungsgrundsätze, wie sie beispielsweise in 
der österreichischen Forschungskonzeption oder in Teil­
konzepten, ~'lie dem Energieforschungskonzept niederge­
legt wurden und in verfahrensrechtlicher Hinsicht 
beispielsweise die vom Ministerrat am 2. 9. 1975 be­
schlossenen bundeseinheitlichen Rahmenrichtlinien für 
Forschungsförderungen und Forschungsaufträge. 

Im Detail können die Maßnahmen und Erfolge der 
Forschungspolitik seit 1970 den jährlich von der Bun­
desregierung dem Nationalrat gemäß § 24 Abs.. 3 des 
Forschungsi'örderungsgesetzes, BGBI. Nr. 377/1967, vör-

. zulegenden Bericht .und den ihm angeschlossenen .Teil­
berichten der Sonderforschungsmi.ttel ver"t!s.l t.enden 
Ressorts undder.beiden Forschungsförderungsfonds ent-' 
nommen werden. 

Mit den von der Österreichischen Bundesregierung 
am 2. 9.1975 beschlossenen RM-IMENRICHTLINIEN FURDrE 

. ~ 
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,VERGABE VON FORSCHUNGSAUFTRÄGEN UND EXPERTENGUTAGHTEN 

UND DIE GEWPJIRUNG VON FORSCHUNGSFÖRDERUNGEN DURCH 

BUNDESDIENSI).'STELLEN (siehe Beilage 1) Vlurdeeine 
einhei tliche Vorgangs\'leise der einzelnen Bundes­
dienststellen sichergestell t.Denin 'tlissenschafts­
politik Tätigen und dem Porscher wurden damit jene 
Uberlegungenund rechtlichen GY'u.,'1dl~gen vorgelegt, 
nach denen die öffentliche Hand Forschungsförderungen 
gewährt und Forschungsaufträge vergibt. Diese Richt­
linien orientieren sich an den Bedürfnissen der öster­
reichischen Wissenschaft, Wirtsbhaft und Gesellschaft 
und beruhen auf den Erfahrungen der fünf jährigen 

Forschungskoordination der Bundesregierung. 

Die Richtlinien t-turden von einer 1973 innerhalb 
des Interministeriellen Forschungskoordinationskomitees 

eingesetzten Arbeitsgruppe, der Vertreter der Bundes­
ministerien für Auswärtige Angelegenheiten, für Land­
und Forstwirtschaft, für Handel, Gewerbe und Industrie, 

für Finanzen, für Bauten und Technik, für Grsundheit 
und Umwel tschutz sowie für i.oJissenschaft und Forschung 
angehörten. Der Rechnuügshof wurde zur Hitarbeit ein­
geladen und ihm laufend die Ausarbeitungen der Arbeits­
gruppe zugeleitet. Die Vorschläge und Anregungen des 

Rechnungshofes zum Entwurf der Rahmenrichtlinien wurden 
in die Rahmenrichtlinien eingearbeitet. 

Es darf in diesem Zusammenhang noch darauf hinge­
wiesen \'lCrden, daß· es sich bei Forschungsaufträgen 
und Expertengutaehten nicht um Förderungen im reqht ... 
lichen Sinne handelt. Forschungsförderurigen im 
rechtlichen Sinn können als Ausgaben des Bundes für 
GelddarlehEH1." Annui täten- J Zinsen- u..'1d 'Kredi tkosten;.. 

, 
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zuschüsse sowie sonstige Geldzuwendungen privat-

.rechtlicherÄ.rt, die der Bund einer physischen oder 

juristischen Person oder einer Mehrheit von Rechts­
subjekten aus Bundesrr.itteln fürförderungswUrdige 

Leistungen im Bereich von Forschung und Entwicklung 
gewährt, .. ohne dafUr unmittelbar eine angemessene 

geldt'leJ',~te Gagenleistung zu erhalten, definiert werden. 

Forschungsaufträge und Expertengutachten dagegen· 

sind im ausschließlichen oder liberwieg~nden Interesse 

der öffentlichen Verwaltung gelegene Aufträge des 

Bundes an physische oder juristische Personen oder 

eine Mehrheit von Rechtssubjekten gegen ein bestimmtes 

oder bestimmbares Entgelt. 

Forschungsaufträge dienen der Durchflihrung 

wUnschenswerter Forschungen und Ent~'licklurigen in 
Wissenschaftlich, wirtschaftlich oder gesellschaftlich 

relevanten Bereichen, in denen neue Forschungen inten­

siviert werden sollen und in denen ohne Bundesinitiative 

keine oder nicht die ge\'llinschten Problemstellungen 

behandelt werden würden. Expertengutachten sind inhalt­
lich auf einen Einzelfall bezogene· konkrete Aufträge, 

eine.wissenschaftlichfundierte Aussage zu den vom 

Auftraggeber gestellten Fragen zu geben und dienen 
. u.a. der Durchführung und Erstellung von Entscheidungs­

unterlagen in den Bereichen Wissenschaft, Forschung 
und EntWiCklung, die die öffentliche Verwaltung für· 

die Wahrnehmung ihrer Aufgaben benötigt '(vergleiche 

Sei te 8 und· 9 der Rarllilenrichtlinien für öie Vergabe 

von F'orschungsaufträgen,.Expertengutachten und öie 

Gewährung von Forschungsf'örderungen durch Bundes­

dienststellen) . 

Da sowohl aus der Uberschrift der Anfrage, wie 

196/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 5 von 8

www.parlament.gv.at



i· 

- 6 -

auch aus den Detailfragen eindeutig hervorgeht, daß 

nach Expertengutachten und Auftragsforschung und 
nicht nach Förderungsmitteln gefragt wurde, beziehen 
sich die nachstehenden Antworten au~ die Experten­
gutachten und Auftragsforschung. 

Im einzelnen beantworte ich die Fragen für den 
Bereich des Bundesministeriums für Landesverteidigung 
wie folgt: 

Zu 1 bis 5: 

Die in den Jahren 1970 his 1973 im Bereich meines 
Ressorts vergebenen Forschungsaufträge und Experten­
'gutachten habe ich bereits im Rahmen der Beant\'wrtung 

der Anfragen Nr. 605/J (631/A.B~ und Nr. 1440/J 
(1403/A.B.) ausführlich dargelegt. Hinsichtlich der 
darüber hinaus in weiterer Folge von meinem Ressort .. 
vergebenen Forschungsaufträge und Expertengutachten 

. darf ich auf die beigeschlossene Ubersicht (siehe 
Beilage 2) verweisen. 

Zu 6 bis 8: 

Insoweit die Forschungsaufträge bereits abge­
schlossen sind, wurde eine Begutachtung durchgeführt. 

Die Begutachtung erfolgte jeweils durch die zustän­

digen Fachstellen meines Ressorts. 

Zu 9 und 10: 

Eine Ausschreibung der Forschungsaufträge erfolgte 

nicht. In diesem Zusammenhang darf auf die ÖNOffi-1 A 2050· 
hingewiesen werden, die für die Vergabe v6n Experten­

gutachten oder Forschungsaufträgen in' Punkt 1,4337 
explizit eine freihändige Vergebung von Leistungen, 

t 
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, die Lehr~, Stüdien- oder. Versuchs zwecken dienen, 

:worunter insbesondere wissenscha.f.'tliche Leistungen 
zu subsumieren sein werden; vorsieht. 

Zu 11: 

Insowei t die Forschungsprojekt'3 berei ts abge­

schlossen sind, ist hinSichtlich ihrer Verwertung 
'folgend~s zu bemerken: 

a) Projekt Dr. SVOBODA: Verwertung bei der Erstellung 

des militärischen Fachthesaurus 

und dessenImpleme~tierung in 

. das EDV -ge stützte mili tärische 

Literaturdokumentationssystem; 

b)'Projekt Dr. GÖLLES: Verwertung bei. der Personal­

planung (militärisches Kader­

personal) sowie ,im Rahmen des 
. Projektes "Neues Stellungs­

verfahren." 

Zu 12: 

Hinsichtlich der Veröffentlichung der Ergebn~sse 

von Forschungsarbeiten im Bereiche des BLlndesmini~te~ 

riums für Landesverteidigung ist zu bedenken,' daß .sie 

sich für eine Publizierung nur in. A~snahmerällen eignen •.. 

Es darf aber darauf hingewiesen werden, daß· der jähr­

lich von der Bundesregierung zu erstellende Bericht. an 

den Nationa~rat gemäß §24 Abs. 3 des ForsQhungsförder­

ungsgesetzes und die ihm beigeschlossenen Berichte 
Bundesministerien für Bauten und Technik sowie (Ur 

und Forstwirtschaft auch im Detail über Verwertung 

Publizität informieren • 

. . Beilagen 

der 
Land­

und 

.. . ".. 
Der. Anfragebeantwortung sind umfangreiche Beilagen a~C4eschlossen, 

die in 'der, parla.'11entskanzlei zur Einsicht auflieg~n •. 
~ '". 
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Nalle Projekt 

Or. Josef GÜLlES Nauas Stellungsverfat-ren{KaderoersonalstatisUk 
Techn •• Univ.Graz und 

WissenschafU. ,!!.eratu'!.9 bei der Erarbeitung eines RechenzentrUlI Graz Modolls f.d. statist.Berechnung der Kaderpersonal~ 
entwicklung 11, f.d: shtist.AuslIertungen aus dem 
Personalinformationssystem (PERSIS) SOl/fe bei der 
frarbeitung von Methoden einer au.to~atisieden 
Einberufungsausllahl und der statid.Übervachung 

t 
im.Rahmen des "Neuen Stellungsverfahrens N 

1. 
Dr. Werner SVOBOOA fachthes3ufus 
InstituHur Stadt-

Wis~enschaftl. Beratung bei der Erarbeitung des fo.rschung, Wien milit. Facbthesaurus, Durchführung von Scholungen 
bei der Arbeit der Thesaurusko(Dmission sOllie. 
lIeiterer Ärbeitsschritle für den milit. fache 
thesaurus 

Dr. Horst SEIQLER Perso".huswahl 

! H~maobiologisches Wissenschaft!, Untersuchung einer Verbesserung Ins Wut dor Univ. 
l!len 

der Ausbildung und Ausvahlverfahren in der AUSa 
bildung der Grundwehrdiener 

.1 , 
I 

~m 

j 
"Oipl~Ir.g. Dr. M.M. 
ETSCHMAIERunter Hit. ') ~lissl!nschaftl. leitunQ und' Mitarbeit 8111 .. 
virkung des forschungso 

Projekt OVIO (Optimierung der Versorgungs. 
zentrUM' Graz lind Instandsobungsdiensla der Hceresflicgel'-

:1 kräfte) 
1 2) Arbeitsleistungen lIiStBnschaftlich Qualifl-

ziertar Mitarbeitor sa~ie Maschinenlei~tungcn 
des Forschungszentrures Graz im Rahmen OVIO 

. ," 

t 

l 

Auftr8gsorteilung Bariehtsvorlaga 

15. 10. 1973· RModell R: Enda 1975: 

Erlleiterung des veitere (ZI/ischen-) 
Projektes: Erg3bnisse jeweils 
6.5. 1974 periodisch' nach Fertig-

stellung 

26. 7. 1974 Ende 1975 

Arboiten r.~ch 15. 7. 1975 nicht abQ8schlossen 

Zwischenergebnisse 
vurdsn und wttden 

18. 2. 1975 nach dein jew. Sbnd 
der Arbeiten "vorgeo 

lagt. 

~ 

I ," 

Beilage 2 

zu Zahl 2.454~L~egff6 

Kosten 
Teilkosten Gesallltkoshn 

197): S 50.000 

1974: S 100.000 
1975: S 120.000 

1976: S 150.000 

S 42ö.ooo 

1974: S 7.000 

1975: S 25.000 

S )2.000 

S 50.000 

S 50.000 

td 1) 
S 1,800.000 

ad2) 
S1.2oo.o~o 

S 3,ooQ.('oo --
S 3.502,cco 
••••• ~'t."' ..... 

.~ .. ' ,. 
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